
 

 

 1 

 

 

RICHTLINIE BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) FÜR DEN SEKUNDARBEREICH DER 

EUROPÄISCHEN SCHULE FRANKFURT1 

 

EINFÜHRUNG 

An der Europäischen Schule Frankfurt erkennen wir die Bedeutung von Technologie in der modernen 

Bildung und bemühen uns, den SchülerInnen die Möglichkeit zu bieten, persönliche mobile Geräte für 

Bildungszwecke zu nutzen. Die hiesige Policy „Bring Your Own Device“ (BYOD) legt die Richtlinien, 

Verantwortlichkeiten und Erwartungen für SchülerInnen fest, die ihre eigenen Geräte mit in die Schule 

bringen, mit dem Ziel Lernerfahrungen zu verbessern und gleichzeitig eine unterstützende und sichere 

Bildungsumgebung beizubehalten. 

UMFANG UND ZWECK 

Diese Richtlinie gilt für SchülerInnen der Sekundarschule an der ESF, die während der Unterrichtszeit 

ihre persönlichen mobilen Geräte wie Laptops, Tablets und eventuell Smartphones in der Schule 

nutzen möchten. Die Hauptziele dieser BYOD-Richtlinie sind: 

1. Die Unterstützung und Verbesserung des Lernens der SchülerInnen durch den 

verantwortungsvollen Einsatz persönlicher Geräte als Bildungsmittel. 

2. Die Förderung der digitalen Kompetenz und einer verantwortungsbewussten digitalen 

Bürgerschaft. 

3. Die Gewährleistung von Sicherheit, Privatsphäre und des ethischen Einsatzes von Technologie 

im Schulumfeld. 

4. Die Aufrechterhaltung einer sicheren und fokussierten Lernumgebung für alle SchülerInnen. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Bring Your Own Device (BYOD)-Richtlinie den traditionellen 

Unterricht nicht ersetzt, sondern ihn vielmehr ergänzt und erweitert. Die Lehrkräfte werden ermutigt, 

zu überlegen, wie diese Geräte ihren Unterrichtsplanungen zugutekommen können, und sie als 

geeignete Werkzeuge zur Erreichung von Lernzielen einbezogen werden können. Der Schwerpunkt 

liegt nicht darauf, den SchülerInnen beizubringen, wie sie ihre Geräte verwenden können, sondern 

darauf, sie als Medium für den Zugriff auf Informationen und das Erreichen festgelegter Lernziele zu 

nutzen. 

Zusammenfassend wird die Verwendung von elektronischen Geräten empfohlen, aber nicht 

vorgeschrieben. 

Lehrkräfte können jederzeit die Erlaubnis zur Nutzung elektronischer Geräte in ihrer Klasse erteilen 

oder verweigern. 
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GERÄTEBERECHTIGUNG UND RICHTLINIEN FÜR SCHÜLERINNEN DER KLASSEN S5, S6 UND S7 

1. Berechtigung: Diese Richtlinie steht SchülerInnen der Sekundarstufe S5, S6 und S7 der ESF 

offen, sofern vom Lehrer nichts anderes festgelegt wird.  

2. Zugelassene Geräte: Nur Geräte, die eine Verbindung zum sicheren Wi-Fi-Netzwerk der 

Schule herstellen können, sind erlaubt. Die Kompatibilität wird von der IT-Abteilung der Schule 

geprüft. Wlan-Keys mit einem Ablaufdatum werden für die einzelnen SchülerInnen 

ausgestellt. Diese Keys werden bis zum letzten Schultag des jeweiligen Schuljahres gültig sein. 

Neue Keys werden dann zum neuen Schuljahr erneut erzeugt. Im Falle eines Verlustes, wird 

ein neuer Wlan Key einmalig erzeugt. 

3. Geräteverantwortung: Die SchülerInnen sind für die Pflege, Wartung und Sicherheit ihrer 

Geräte verantwortlich. Die Schule haftet nicht für Verluste, Schäden oder Diebstahl von 

persönlichen Geräten. 

4. Software und Anwendungen: Die SchülerInnen sollen Geräte nur zu Lernzwecken nutzen. 

Zugriff auf unangemessene Software oder Anwendungen, einschließlich Sozialer Medien, 

Gaming und Unterhaltung ist nicht erlaubt. 

5. Netzwerkzugang: Der Zugang zum WLAN-Netzwerk der Schule wird für registrierte Geräte 

bereitgestellt. Benutzer müssen sich an die vorgesehenen Nutzungsrichtlinien der Schule 

halten, wenn sie sich mit dem Netzwerk verbinden. Internet Traffic wird gespeichert und bei 

Bedarf eingesehen. 

NUTZUNGSRICHTLINIEN 

1. Unterrichtsanweisungen werden respektiert: Geräte sollten verwendet werden, um 

Unterricht und Aufgaben im Klassenzimmer zu unterstützen und zu ergänzen, wie von den 

Lehrerkräften angegeben. 

2. Datenschutz und Sicherheit: Die SchülerInnen müssen die Privatsphäre anderer respektieren 

und nicht auf nicht autorisierte Inhalte oder persönliche Informationen zugreifen, sie teilen 

oder verbreiten. 

3. Netikette: Die SchülerInnen müssen sich an die richtige digitale Etikette halten, sowie an 

respektvolle Kommunikation, verantwortungsbewussten Austausch und höfliches Online-

Verhalten. 

4. Inhaltsfilterung: Das Netzwerk der Schule wird Inhaltsfilterung verwenden, um 

unangemessenes Material zu blockieren. Versuche, diese Filter zu umgehen, sind strengstens 

verboten. 

5. In der Kantine ist die Gerätenutzung außerhalb der Mahlzeiten gestattet (Mahlzeiten: 11.30-

14.30), mit Ausnahme von Aktivitäten, die Lärm erzeugen, wie das Abspielen von Musik, 

Videos oder Computerspielen. 
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SchülerInnen in S4 

SchülerInnen in S4 dürfen ihre persönlichen Geräte in den folgenden Bereichen und zu folgenden 

Zeiten nutzen: 

• Auf dem Schulhof 

• In den Lern- und Arbeitsräumen 

• In der Bibliothek, aber nur als Notizbücher 

• Im Klassenzimmer, aber nur, wenn von der Lehrkraft autorisiert und im Rahmen des 

Unterrichtsprozesses. Aktivitäten, die Lärm erzeugen oder Computerspiele beinhalten, sind 

nicht erlaubt. 

Wi-Fi-Zugang wird nicht über das Netzwerk der Schule zur Verfügung gestellt. 

SchülerInnen in S1-S3 

SchülerInnen in S1 bis S3 dürfen ihre mobilen Geräte nirgendwo in der Schule verwenden, es sei denn, 

sie werden von einer Lehrkraft oder einer Aufsichtsperson überwacht, die dies ausdrücklich erlaubt. 

Wenn keine Erlaubnis erteilt wird, müssen mobile Geräte in den Schließfächern aufbewahrt werden 

oder ausgeschaltet sein. Tablets dürfen in der Bibliothek nur mit Zustimmung der Bibliothekarin oder 

einer Aufsichtsperson, in Lernräumen und im Klassenzimmer mit ausdrücklicher Zustimmung der 

Lehrkraft verwendet werden. 

Wi-Fi-Zugang wird nicht über das Netzwerk der Schule zur Verfügung gestellt. 

KONSEQUENZEN BEI VERSTÖßEN 

Die Nichteinhaltung dieser BYOD-Richtlinie kann zu folgenden Konsequenzen führen: 

1. Mündliche Verwarnung: Eine mündliche Warnung kann bei geringfügigen Regelverletzungen 

als erste Erinnerung an die Richtlinie ausgesprochen werden. 

2. Einziehung des Gerätes: Bei wiederholten Verstößen kann das Gerät beschlagnahmt und 

frühestens am Ende des Schultages zurückgegeben werden. 

3. Benachrichtigung der Eltern oder Erziehungsberechtigten: Eltern oder Erziehungsberechtigte 

werden benachrichtigt, wenn ihr Kind wiederholt gegen die Richtlinie verstößt oder 

unangemessenen Gebrauch von Geräten macht. 

4. Aussetzung der BYOD-Privilegien: Anhaltende Verstöße können zur vorübergehenden 

Aussetzung von BYOD-Rechten führen. 

5. Disziplinarmaßnahmen: Schwere oder wiederholte Verstöße können an den Disziplinarrat der 

Schule verwiesen werden, was zu zusätzlichen Disziplinarmaßnahmen führt. 
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SCHLUßFOLGERUNG 

Die BYOD-Politik an der European School Frankfurt zielt darauf ab, den SchülerInnen wertvolle 

Möglichkeiten zu bieten, ihre Lernerfahrung zu verbessern und gleichzeitig eine 

verantwortungsbewusste digitale Bürgerschaft zu fördern. Von SchülerInnen, Eltern und 

Schulpersonal wird erwartet, dass sie zusammenarbeiten, um die erfolgreiche Umsetzung dieser 

Politik sicherzustellen. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien kann eine sichere, produktive und 

respektvolle Lernumgebung geschaffen werden, die die pädagogischen Vorteile persönlicher mobiler 

Geräte maximiert. 

Diese BYOD-Richtlinie unterliegt regelmäßigen Überprüfungen und Aktualisierungen durch die 

Schulverwaltung, um sich an die sich entwickelnden Technologie- und Bildungsbedürfnisse 

anzupassen. 

 


